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2.6.1 § 36 Erlass von kantonalen Richtplänen
1 Die Baudirektion lässt kantonale Richtpläne vor der Beschlussfassung durch die zuständige
Behörde öffentlich auflegen.
2 Wer beim kantonalen Richtplanverfahren mitwirken will, kann der Baudirektion während der
Auflagefrist schriftlich Eingaben unterbreiten.
3 Die Baudirektion fasst die Eingaben in einem Bericht zusammen und nimmt gesamthaft Stellung.
Sie unterbreitet ihren Bericht der Behörde, die den Richtplan beschliesst, und orientiert die
Absender der Eingaben.
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